
Änderungstarifvertrag Nr. 1
vom 1. August 2006 zum

Tarifvertrag für Auszubildende
des öffentlichen Dienstes (TVAöD)

- Besonderer Teil BBiG -

vom 13. September 2005

(in der Fassung vom 24. November 2005)

Zwischen

der Bundesrepublik Deutschland,
vertreten durch das Bundesministerium des Innern,

und

der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände,
vertreten durch den Vorstand,

einerseits

und

ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di),
vertreten durch den Bundesvorstand,

diese zugleich handelnd für
- Gewerkschaft der Polizei,
- Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt,
- Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

andererseits

wird Folgendes vereinbart:
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§ 1

Der Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer
Teil BBiG - vom 13. September 2005, in der Fassung vom 24. November 2005, wird
wie folgt geändert:

1. In § 1a Abs. 2 wird die Ziffernangabe „14,“ gestrichen.

2.      Nach § 11 wird folgender § 14 eingefügt:

„§ 14
Jahressonderzahlung

(1) 1Auszubildende, die am 1. Dezember in einem Ausbildungsverhältnis stehen,
haben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung. 2Diese beträgt bei Auszubil-
denden, für die die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung finden, und
für Auszubildende der ostdeutschen Sparkassen 90 v. H. sowie bei den sonsti-
gen Auszubildenden, für die die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung
finden, 67,5 v. H. des den Auszubildenden für November zustehenden Ausbil-
dungsentgelts (§ 8).

(2) 1Der Anspruch ermäßigt sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem
Auszubildende keinen Anspruch auf Ausbildungsentgelt (§ 8), Fortzahlung des
Entgelts während des Erholungsurlaubs (§ 9) oder im Krankheitsfall (§ 12) ha-
ben. 2Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, für die Auszubildende
wegen Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 des Mutter-
schutzgesetzes kein Ausbildungsentgelt erhalten haben. 3Die Verminderung
unterbleibt ferner für Kalendermonate der Inanspruchnahme der Elternzeit nach
dem Bundeserziehungsgeldgesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem
das Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch
bestanden hat.

(3) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem für November zustehenden Ausbil-
dungsentgelt ausgezahlt. 2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu ei-
nem früheren Zeitpunkt ausgezahlt werden.

(4) Auszubildende, die im unmittelbaren Anschluss an die Ausbildung von ihrem
Ausbildenden in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und am
1. Dezember noch in diesem Arbeitsverhältnis stehen, erhalten zusammen mit
der anteiligen Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis eine anteilige
Jahressonderzahlung aus dem Ausbildungsverhältnis.

(5) Für die Jahre 2005 und 2006 gelten die in Anlage 1 aufgeführten Übergangsre-
gelungen.“
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3. § 20a Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Abweichend von Absatz 2 kann

a) § 8 Abs. 1 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Ka-
lendermonats, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2007,

b) § 14 zum 31. Dezember eines jeden Jahres, frühestens jedoch zum
31. Dezember 2008,

gesondert schriftlich gekündigt werden.“

§ 2

1Dieser Tarifvertrag tritt am 1. August 2006 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt § 1
Nr. 2 (ohne § 14 Abs. 5) am 1. Januar 2007 in Kraft.
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Berlin/ Frankfurt am Main, den 1. August 2006

Für die
Bundesrepublik Deutschland:

Der Bundesminister des Innern
Im Auftrag

Für die
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände:

Der Vorstand

Für die
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft:

Der Bundesvorstand


